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Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Hauptausschuss 01.09.2020 Ö Kenntnisnahme 
Ratsversammlung 08.09.2020 Ö Kenntnisnahme 
 
 
Betreff: 

 
Integriertes Stadtentwicklungs-
konzept (ISEK) 
Stadtentwicklungsbericht 2020 
 

ISEK-Ziel: 
 

Verwaltung modernisieren 

 
 

1. Anlass/Zweck 

Mit Beschluss vom 17.09.2013 forderte die Ratsversammlung den Aufbau eines jährli-
chen Berichtswesens im Rahmen der Fortschreibung des Integrierten Stadtentwicklungs-
konzepts (0007/2013/An). Seit 2015 wird der Stadtentwicklungsbericht (SEB) jeweils in 
Hauptausschuss und Ratsversammlung nach der Sommerpause vorgelegt. 

Als Monitoring-Instrument des Integrierten Stadtentwicklungsprozesses der Stadt Neu-
münster macht der SEB 

• Ziele, 
• Schlüsselmaßnahmen, die zur Zielerreichung umgesetzt werden, sowie  
• zugehörige Verantwortlichkeiten und Budgets 

transparent. 

Die kontinuierliche Beobachtung statistischer Kennzahlen und des Umsetzungsstands von 
Schlüsselmaßnahmen dient als Grundlage für die Entscheidung über weitere Schritte, 
insbesondere die Fortschreibung der Ziele, die Initiierung, Fortführung oder Veränderung 
von Schlüsselmaßnahmen sowie den dafür erforderlichen Ressourceneinsatz. 

 

2. Neuerungen im Stadtentwicklungsbericht 2020 
Die Struktur des SEB wird grundsätzlich beibehalten und jährlich fortgeschrieben. We-
sentliche Ergänzungen gegenüber 2019 werden im Folgenden erläutert. 
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Die Gliederung des SEB wurde überarbeitet. Ziele, Kennzahlen und Schlüsselmaßnah-
men sind nun in Kapitel 2, Schlüsselmaßnahmen nach besonderen Aspekten in Kapitel 3 
und das Räumliche Leitbild in Kapitel 4 zu finden. 
 
2020 erstmals im SEB erscheinende Schlüsselmaßnahmen wurden mit dem Zusatz 
"NEU" gekennzeichnet. 
 
Am 18.02.2020 hat die Ratsversammlung das ISEK-Zielsystem fortgeschrieben. Im 
Rahmen dieser dritten Zielfortschreibung wurde ein Ziel gestrichen, eines ist dagegen 
neu hinzugekommen. Daraus ergeben sich einige Neuzuordnungen vorhandener 
Kennzahlen und Schlüsselmaßnahmen.  
 
Schwerpunktthema des diesjährigen Berichts (Abschnitt 3.1) sind die Auswirkungen 
der Corona-Pandemie auf das kommunale Handeln. Alle Fachdienste haben im 
Rahmen der diesjährigen Statusmeldung Angaben gemacht, welche ihrer laufenden 
Schlüsselmaßnahmen durch die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie beeinflusst 
sind.  
 

 

Schlüsselmaßnahmen, deren Statusberichte dieses Symbol in der rechten 
oberen Seitenecke aufweisen, sind durch die Corona-Pandemie beeinflusst. 
 

 
Ankreuzfelder in der neuen ersten Zeile im Kopf der Statusberichte geben nähere Aus-
kunft über die Art der Beeinflussung: 
 

 

Schlüsselmaßnahme ist Corona-bedingt neu hinzugekommen. 
(Beispiel: Abwicklung des Sozialschutz-Pakets der Bundesregierung für ver-
schiedene Teilaspekte in verschiedenen Fachdiensten) 
 

 

Schlüsselmaßnahmendurchführung läuft weiter, Prozess ist jedoch durch 
Corona beeinflusst. 
(Beispiel: Sprachmittler/-innen für Rumänisch können nicht persönlich, 
sondern nur per Audio-/Video-Dolmetschen eingesetzt werden) 
 

 

Schlüsselmaßnahme ist durch Corona zeitlich verzögert. 
(Beispiel: Mit der Erarbeitung des Klimaplans konnte aufgrund einge-
schränkter Beteiligungsmöglichkeiten und verzögerter Stellenbesetzungs-
verfahren erst später als geplant begonnen werden) 
 

 
Durch Corona sind finanzielle Auswirkungen auf die Schlüsselmaßnahme zu 
erwarten. 
(Beispiel: Mindereinnahmen infolge der Schließung des Theaters) 
 

 
Am Ende des Statusbericht-Textteils unter der Überschrift „Corona-Auswirkungen“ wer-
den die gesetzten Kreuze jeweils durch die Fachdienste näher erläutert. 
 
In Abschnitt 3.1 werden die betroffenen Schlüsselmaßnahmen für den schnellen Über-
blick – nach Art der Beeinflussung sortiert – tabellarisch dargestellt. 
 
Die Übersicht der Schlüsselmaßnahmen nach Stadtteilen bleibt dauerhaft Bestand-
teil des Kapitels zu den Schlüsselmaßnahmen nach besonderen Aspekten. Sie dient als 
Grundlage für die ab 2021 regelmäßig in allen Stadtteilen stattfindende ISEK-Beteiligung. 
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Bereits am 03.09.2019 hat die Ratsversammlung die ISEK-Stadtteilgrenzen als Grund-
lage für die Stadtteilentwicklungsplanung beschlossen. Die Karte, die diese Stadtteil-
grenzen abbildet, wurde in den SEB aufgenommen (Abschnitt 5.3).  

 
 
Im Auftrag   Im Auftrag  Im Auftrag 

 
 
 
 
Dr. Olaf Tauras  Hillgruber   Dörflinger  Kubiak 
Oberbürgermeister  Erster Stadtrat  Stadtrat  Stadtbaurat 
 
 
Anlage: 
Stadtentwicklungsbericht 2020 
 


